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1. Einleitung und Fragestellung 

Die berufsmäßige Teilnahme am Straßenverkehr und dessen Sicherheit können in einem Span-
nungsverhältnis stehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Berufsfahrer ihr Einkommen durch 
schnelleres Fahren steigern können. In diesem Zusammenhang verbietet § 3 Fahrpersonalgesetz 
(FPersG) 1 bestimmte Akkordlöhne, Prämien und Zuschläge für Mitglieder des Fahrpersonals als 
Arbeitnehmer, wenn diese nach der zurückgelegten Fahrtstrecke oder Menge der beförderten Gü-
ter gezahlt werden.  

Es stellt sich die Frage, inwieweit § 3 FPersG Anwendung findet auf neue Mobilitätsformen (z. B. 
Elektroroller, E-Bikes, Pedelecs) in Verbindung mit digitalen Plattformen für die Erbringung von 
Kurier- und Lieferdiensten, z. B. für frische Mahlzeiten (Abschnitt 2). 

Des Weiteren ist von Interesse, inwieweit die verstärkte Nutzung dieser Kurier- und Lieferdienste 
die Anzahl von Unfällen erhöht (Abschnitt 3).  

2. § 3 FPersG 

2.1. Wortlaut 

§ 3 FPersG lautet wie folgt:  

  „Mitglieder des Fahrpersonals dürfen als Arbeitnehmer nicht nach den zurückgelegten Fahr-
strecken oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prä-
mien oder Zuschlägen für diese Fahrstrecken oder Gütermengen. Ausgenommen sind Vergü-
tungen, die nicht geeignet sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu beeinträchtigen.“ 

2.2. Tatbestandsvoraussetzungen 

2.2.1. Arbeitnehmer 

§ 3 FPersGsetzt die Arbeitnehmereigenschaft des Fahrpersonals voraus. Nach § 611a Abs. 1 
Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)2 ist Arbeitnehmer, wer aufgrund eines Arbeitsvertrags im 
Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönli-
cher Abhängigkeit verpflichtet ist. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Ge-
samtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen, § 611a Abs. 1 Satz 5 BGB. Nach § 611a Abs. 1 
S. 6 BGB kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an, wenn die tatsächliche Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses zeigt, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt. Miterfasst 
durch die Vorschrift sind mithin auch „Scheinselbständige“.3 Von einer Scheinselbständigkeit 
wird dann gesprochen, wenn Arbeitsverhältnisse formal als selbständige Rechtsbeziehungen be-
zeichnet und behandelt werden, obwohl sie nach der tatsächlichen Ausgestaltung und Abwick-

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/fahrpersstg/FPersG.pdf.  

2 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf. 

3 Kock/Motz in: jurisPK-BGB Band 2, 2. Aufl. 2023, § 611a, Rn. 37. 

https://www.gesetze-im-internet.de/fahrpersstg/FPersG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf
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lung der vertraglichen Beziehungen als abhängige Arbeitsverhältnisse anzusehen sind, also un-
selbstständige Arbeitsleistungen sind.4 Kurier- und Lieferdienste werden vielfach auch über On-
line-Plattformen organisiert. Ob die in diesem Rahmen eingesetzten Fahrer als Arbeitnehmer tätig 
werden, lässt sich nur anhand der konkreten vertraglichen Ausgestaltung und der tatsächlichen 
Vertragsdurchführung beurteilen.5 In einer EU-Richtlinie sollen künftig Kriterien für die Bestim-
mung der Arbeitnehmereigenschaft bei der Plattformarbeit festgelegt werden.6  

2.2.2. Kraftfahrzeug 

Beim Arbeitnehmer muss es sich um Fahrpersonal eines Kraftfahrzeugs handeln.7 Nach § 1 
Abs. 2 StVG8 sind Kraftfahrzeuge Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, 
ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Herkömmliche (nur mit Muskelkraft fortbewegte) Fahrrä-
der sind daher nicht erfasst.9 

Nach § 1 Abs. 3 StVG sind kein „Kraftfahrzeug“:  

  „Landfahrzeuge, die durch Muskelkraft fortbewegt werden und mit einem elektromotorischen 
Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von höchstens 0,25 kW ausgestattet sind, dessen 
Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und 

  1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, 

  2. wenn der Fahrer im Treten einhält, 

  unterbrochen wird.“ 

 

4 Viethen in: Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht, 13. Aufl. 2019, Kapitel 1, S. 18 f.;  Reiserer 
DStR 2020, 1321.  

5 Das Bundesarbeitsgericht bejahte 2020 in einem konkreten Fall den Arbeitnehmerstatus eines „Crowdworkers“, 
BAG, Urteil vom 1. Dezember 2020 – 9 AZR 102/20, NZA 2021, 552; kritisch Heckelmann NZA 2022, 73. 

6 Siehe https://www.consilium.europa.eu/de/policies/platform-work-eu/ sowie https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A52021PC0762 (Kommissionsvorschlag) und https://data.consilium.eu-
ropa.eu/doc/document/ST-10107-2023-INIT/de/pdf (Standpunkt des Rates).  

7 Der Anwendungsbereich des FPersG setzt nach § 1 Abs. 1 S. 1 eine Tätigkeit des Fahrpersonals „von Kraftfahr-
zeugen“ voraus.  

8 https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/StVG.pdf. 

9 Pause-Münch in: jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 1 StVG, Rn. 36. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/platform-work-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52021PC0762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52021PC0762
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10107-2023-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10107-2023-INIT/de/pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/StVG.pdf
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Weitere Begriffsbestimmungen zu einzelnen Fahrzeugen enthält die Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung (FZV).10Als Kraftfahrzeuge gelten hiernach insbesondere Motorräder, Mopeds, Mofas11 so-
wie E-Scooter12 (seit dem Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung) und Pkw13. 

Pedelecs sind Fahrräder mit einem Elektromotor, der nur durch Treten aktiviert wird.14 Ob diese 
Kraftfahrzeuge sind, hängt davon ab, ob sie unter die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 StVG fallen.  

E-Bikes sind zweirädrige Kleinkrafträder mit elektrischem Antrieb, die sich mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 25km/h fahren lassen, auch ohne dass der Fahrer gleichzeitig in die Pedale 
tritt.15 Diese gelten als Kraftfahrzeuge.16 

Im Bereich der Kurier- und Lieferdienste werden verschiedenste Fortbewegungsmittel eingesetzt. 
Ob es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, kommt demnach auf die Umstände des Einzelfalls an. 

2.2.3. Nicht erfasste Geschäftsmodelle  

Aus den Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 FPersG ergibt sich damit, dass nur solche neueren 
Mobilitätsformen erfasst werden, bei dem Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen Arbeitnehmer sind. 
Im Ergebnis scheiden im Einzelfall neuere Mobilitätsformen mangels der Voraussetzung des 
Fahrpersonals von Kraftfahrzeugen vielfach aus.  

2.3. Rechtsfolgen  

§ 3 FPersG stellt ein gesetzliches Verbot im Sinne von § 134 BGB dar. Vereinbarungen, die Ak-
kordlöhne, Zuschläge oder Prämien nach § 3 FPersG zum Gegenstand haben, sind nichtig.17 Dar-
über hinaus handelt es sich um eine bußgeldbewerte Ordnungswidrigkeit (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) 
FPersG). Adressat der Bußgeldvorschrift ist dann der Unternehmer. 

Das Verbot aus § 3 FPersG gilt nicht nur für Löhne, die unmittelbar nach der zurückgelegten 
Fahrtstrecke oder der Menge der beförderten Güter berechnet werden. Ursprünglich beabsichtigte 
die Bundesregierung, das Wort „unmittelbar“ im Wortlaut der Norm zu verankern. Im Ergebnis 

 

10 https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/FZV.pdf. 

11 Pause-Münch in: jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 1 StVG, Rn. 24. 

12 Hühnermann in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke Straßenverkehrsrecht, 27. Aufl. 2022, § 1 StVG, Rn. 8c.  

13 Hamm/Ball/Fütterer, Fahrpersonalrecht Personenbeförderung auf Straße und Schiene Basiskommentar, 5. Aufl. 
2020, § 3 FPersG, Rn. 4. 

14 Pause-Münch in: jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 1 StVG, Rn. 35. 

15 Bundesrats-Drucksache 332/16, https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/332-
16.pdf?__blob=publicationFile&v=5, S. 9 f.  

16 Pause-Münch in: jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 1 StVG, Rn. 35. 

17 So etwa Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 30. November 2007 – 9 Sa 532/07, https://open-
jur.de/u/2212747.html, Rn. 70 (zitiert nach openjur). 

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/FZV.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/332-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/332-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://openjur.de/u/2212747.html
https://openjur.de/u/2212747.html
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hat der Gesetzgeber aber die Stellungnahme des Bundesrats berücksichtigt und das Wort nicht 
aufgenommen. Der Bundesrat befürchtete eine Umgehung des Verbots durch mittelbare Anknüp-
fungen an die Fahrleistung.18 Der entsprechende Passus aus seiner Stellungnahme lautet wie 
folgt:  

  „Das Verbot von Akkordlöhnen wird ferner nur dann zu einer Erhöhung der Verkehrssicher-
heit beitragen, wenn auch ein mittelbarer Leistungslohn, z. B. ein Stundenlohn (Zeitlohn), 
dessen Höhe sich nach der Transportleistung richtet, ausgeschlossen wird. Das Wort ‚unmit-
telbar‘ eröffnet dem Arbeitgeber Möglichkeiten, das Verbot zu umgehen, indem er mittelbar 
an die Fahrleistung anknüpft.“ 

Folgende Vergütungsmodelle können von dem Verbot umfasst sein19:  

– „Zulagen für das beförderte Gewicht je Arbeitsstunde, wenn es sich nicht um den Aus-
gleich besonderer Ladeschwierigkeiten handelt,  

– Vergütung nach dem Wert der beförderten Güter[20], wenn für die Höhe der Vergütung die 
Gütermenge mitbestimmt ist,  

– Beteiligung am Rollgeldumsatz, 

– Prämien für die Unterschreitung pauschal festgelegter Fahrzeiten für bestimmte Fahrtstre-
cken, 

– Prämien für hohe durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in der Schichtzeit, 

– Vergütung nach Anzahl der Liefertouren oder 

– Prämien für die Anzahl der Be- und Entladestellen, wenn sie einen Anreiz zur Erhöhung 
der Beförderung enthalten.“ 

 

18 Bundestags-Drucksache VI/1060, https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf, Entwurf der Bundesre-
gierung S. 2, Stellungnahme des Bundesrates S. 7. 

19 Zitat aus: Mindorf, Sozialvorschriften, Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr Kommentar, 2002, § 3 FPersG, 
S. 47 f. 

20 So auch Hamm/Ball/Fütterer, Fahrpersonalrecht Personenbeförderung auf Straße und Schiene Basiskommentar, 
5. Aufl.020, § 3 FPersG, Rn. 3. 

https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf
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2.4. Gesetzeshistorie und europarechtlicher Hintergrund 

Bei Inkrafttreten des FPersG 197121 hatte der Gesetzgeber bezüglich des Verbots bestimmter Ak-
kordlöhne, Prämien und Zuschläge in § 3 FPersG22 Lkw-Fahrer als Berufsgruppe vor Augen.23 Be-
weggrund des Gesetzgebers zur Einführung der Norm waren die europarechtlichen Bestimmun-
gen zu den Lenkzeiten des Fahrpersonals. Der Gesetzgeber befürchtete, dass durch die Begren-
zung der Lenkzeit, Anreize zu höheren beförderten Gütermengen durch die Vereinbarung von 
Akkordlöhnen geschaffen werden könnten, wodurch im Ergebnis die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdet würde. Löhne dieser Art könnten das Fahrpersonal zu erhöhten Kilometerleistungen 
und unzulässiger Erhöhung der Fahrtgeschwindigkeit veranlassen.24 

Inhaltlich stimmt § 3 FPersG mit Art. 11 Abs. 3 des AETR-Abkommens25 und mit Art. 10 Abs. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 561/200626 überein, welche die heute gültige Nachfolgeverordnung der 
nicht mehr gültigen Verordnung (EWG) Nr. 543/69 ist.27 

Verordnungen finden gem. Art. 288 AEUV direkte Anwendung. Die Bestimmung des Art. 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gilt nur für den in Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 be-
stimmten Geltungsbereich. Die Bestimmung aus § 3 FPersG ist weiter, sie gilt für jegliches Fahr-
personal im Sinne des § 1 FPersG.28 

 

21 Inkrafttreten am 30. März 1971, BGBl. I, 1971, Nr. 28, S. 277, damaliger Titel noch FahrpersGSt, 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl171s0277.pdf%27%
5D__1688648307024. 

22 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch § 2 FahrpersGSt, vgl. BGBl. I, 1971, Nr. 28, S. 277. 

23 Bundestags-Drucksache VI/1060, Gesetzentwurf der Bundesregierung, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/06/010/0601060.pdf, S. 5, Bundestags-Drucksache VI/1624, Bericht des Verkehrsausschusses, 
https://dserver.bundestag.de/btd/06/016/0601624.pdf, S. 1. 

24  Bundestags-Drucksache VI/1060, Gesetzentwurf der Bundesregierung, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/06/010/0601060.pdf, S. 5. 

25 Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrperso-
nals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II S. 1475 vom 20. Dezember 1974) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Juli 1985 (BGBl. II S. 889 vom 9. August 1985), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. November 
2011 (BGBl II - Nr. 29 - Seite 1095), https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ge-
setze/AETR.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

26 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisie-
rung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 
und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20200820.  

27 Hamm/Ball/Fütterer, Fahrpersonalrecht Personenbeförderung auf Straße und Schiene Basiskommentar, 5. Aufl. 
2020, § 3 FPersG, Rn. 2; so auch Häberle in: Erbs/Kohlhaas Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand 245. EL 
Februar 2023, Art. 11 AETR, Rn. 2.  

28 Mindorf, Sozialvorschriften, Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr Kommentar, 2002, VO (EWG) 
3820/85/AETR, S. 294. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl171s0277.pdf'%5D__1688648307024
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl171s0277.pdf'%5D__1688648307024
https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/016/0601624.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/010/0601060.pdf
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/AETR.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/AETR.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20200820
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Das AETR-Abkommen gilt gem. Art. 2 Abs. 1 im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten für den inter-
nationalen Straßenverkehr von Fahrzeugen. Voraussetzung ist demnach ein Grenzübergang des 
Straßenverkehrs in einen anderen AETR-Mitgliedstaat mit einem dort zugelassenen Fahrzeug.29 
Das Verhältnis des AETR-Übereinkommens und der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 bestimmt 
sich nach Art. 2 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 561/2006. Demnach gilt das AETR-Übereinkommen 
nur dann, wenn der Straßenverkehr jedenfalls teilweise außerhalb der Gemeinschaft, d. h. der 
Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums stattfindet.30 

2.5. Kontrolle  

Die Aufsicht über die Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 obliegt gem. § 4 Abs. 1 
FPersG den von den Landesregierungen bestimmten Behörden. 

Die Einhaltung der Fahrpersonalvorschriften obliegt des Weiteren gem. § 11 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) 
des Güterkraftverkehrsgesetzes31 dem Bundesamt für Logistik und Mobilität. Im Rahmen der Be-
triebskontrollen obliegt die Kontrolle den zuständigen Länderbehörden.32 

3. Unfallstatistiken  

Nach Presseberichten ist die Anzahl von Arbeitsunfällen bei Lieferdiensten – insbesondere im 
Bereich Lebensmittelauslieferung – deutlich gestiegen.33 Soweit Statistiken vorliegen, unterstüt-
zen diese wohl diese Schlussfolgerung. 

3.1. Bund 

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) erhebt Daten zu Unfällen von Le-
bensmittellieferanten, die ihre Waren (inklusive Getränke) sowohl mit dem Auto als auch mit 
dem Fahrrad ausliefern. Für die Statistik hat die BGHW Unternehmen herangezogen, die mit Ge-
tränken und Lebensmitteln handeln, nicht aber Unternehmen, die im Versandhandel tätig sind:34 

 

29 Häberle in: Erbs/Kohlhaas Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand 245. EL Februar 2023, Art. 3 AETR, Rn. 4. 

30 Häberle in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand 245. EL Februar 2023, Art. 2 Verordnung 
(EU) 561/2006, Rn. 6. 

31 https://www.gesetze-im-internet.de/g_kg_1998/G%C3%BCKG.pdf. 

32 Eine Liste der zuständigen Länderbehörden ist abrufbar unter https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Adressen-pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessio-
nid=7BC6DB5A90ACB6EE2FDBBE90AA1604B2.live11293?nn=3291756. 

33 Siehe hierzu z.B.: https://www.capital.de/wirtschaft-politik/arbeitsunfaelle-bei-lieferdiensten-deutlich-gestie-
gen-33368248.html; https://www.stern.de/wirtschaft/lieferdienste--zahl-der-arbeitsunfaelle-deutlich-gestiegen-
33371672.html; https://www.berliner-zeitung.de/news/lieferdienste-wie-gorillas-und-wolt-fast-600-arbeitsunfa-
elle-pro-jahr-li.337541.  

34 Auskunft der BGHW vom 29. Juni 2023. 

https://www.gesetze-im-internet.de/g_kg_1998/G%C3%BCKG.pdf
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Adressen-pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessionid=7BC6DB5A90ACB6EE2FDBBE90AA1604B2.live11293?nn=3291756
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Adressen-pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessionid=7BC6DB5A90ACB6EE2FDBBE90AA1604B2.live11293?nn=3291756
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Adressen-pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessionid=7BC6DB5A90ACB6EE2FDBBE90AA1604B2.live11293?nn=3291756
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/arbeitsunfaelle-bei-lieferdiensten-deutlich-gestiegen-33368248.html
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/arbeitsunfaelle-bei-lieferdiensten-deutlich-gestiegen-33368248.html
https://www.stern.de/wirtschaft/lieferdienste--zahl-der-arbeitsunfaelle-deutlich-gestiegen-33371672.html
https://www.stern.de/wirtschaft/lieferdienste--zahl-der-arbeitsunfaelle-deutlich-gestiegen-33371672.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/lieferdienste-wie-gorillas-und-wolt-fast-600-arbeitsunfaelle-pro-jahr-li.337541
https://www.berliner-zeitung.de/news/lieferdienste-wie-gorillas-und-wolt-fast-600-arbeitsunfaelle-pro-jahr-li.337541
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Meldepflichtige und nicht meldepflichtige Arbeitsunfälle35 

Jahr Meldepflichtige 
Arbeitsunfälle 

Nicht meldepflichtige 
Arbeitsunfälle 

Gesamtanzahl 
Arbeitsunfälle 

2017 130 53,5 % 113 46,5 % 243 

2018 117 51,1 % 112 48,9 % 229 

2019 244 45,6 % 291 54,4 % 535 

2020 380 45,1 % 463 54,9 % 843 

2021 1.483 55,2 % 1.205 44,8 % 2.688 

2022 2.495 50,2 % 2.474 49,8 % 4.969 
 
Art der Arbeitsunfälle36 

Jahr Arbeitsweg Betriebsweg 
Betriebliche  

Tätigkeit 

Betriebliche 
Tätigkeit im 

Straßenverkehr 

Gesamtanzahl 
Arbeitsunfälle 

2017 51 21,0 % 10 4,1 % 114 46,9 % 68 28,0 % 243 

2018 32 14,0 % 8 3,5 % 171 74,7 % 18 7,9 % 229 

2019 51 9,5 % 8 1,5 % 453 84,7 % 23 4,3 % 535 

2020 95 11,3 % 8 0,9 % 704 83,5 % 36 4,3 % 843 

2021 222 8,3 % 16 0,6 % 980 36,5 % 1.470 54,7 % 2.688 

2022 394 7,9 % 67 1,3 % 1.552 31,2 % 2.956 59,5 % 4.969 

 
Arbeitsweg:  Unfälle auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.  

Betriebsweg:   Unfälle auf Dienstreisen oder Dienstgängen, d. h. das Zurücklegen 
des Weges ist zwar dienstlich veranlasst, stellt aber nicht die eigentli-
che Tätigkeit dar. 

Betriebliche Tätigkeit:  Arbeitsunfälle, die sich außerhalb des Straßenverkehrs ereignen, wie 
z. B. beim Tragen der Ware im Treppenhaus des Kunden.  

Betriebliche Tätigkeit Unfälle, bei denen die Teilnahme am Straßenverkehr die eigentliche 
im Straßenverkehr: berufliche Tätigkeit darstellt, wie z. B. bei Auslieferungsfahrten. 

Es zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Unfallzahlen ab dem Jahr 2021. Während in Berlin die 
Steigerung der Arbeitsunfälle von 2021 auf 2022 bei 13,52 % lag (siehe nächster Abschnitt), ist 

 

35 Auskunft der BGHW vom 29. Juni 2023. 

36 Auskunft der BGHW vom 29. Juni 2023. 
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bundesweit eine Steigerung von 84,86 % zu verzeichnen. Ein Zusammenhang mit den Maßnah-
men während der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen verstärkten Nutzung bzw. 
Zunahme von Lieferdiensten37 erscheint möglich. 

3.2. Berlin 

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle der bei 
der BGHW versicherten Lebensmittel-Lieferdienste mit Sitz in Berlin:38 

Jahr Arbeitsunfälle 

2017 50 

2018 52 

2019 57 

2020 98 

2021 525 

2022 596 

Meldepflichtig sind Unfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen nach sich zo-
gen. Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle setzt sich wie folgt zusammen: 

– Betriebswegeunfälle (Unfälle auf Dienstreisen oder Dienstgängen, d. h. das Zurücklegen des 
Weges ist zwar dienstlich veranlasst, stellt aber nicht die eigentliche Tätigkeit dar); 

– echte Wegeunfälle (Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte); 

– sonstige Arbeitsunfälle. 

Eine qualitative Auswertung hinsichtlich der Verteilung der Unfallarten und der Unfallursachen 
liegt nach Auskunft der BGHW derzeit nicht vor. Auffällig ist auch hier der sehr starke Anstieg 
der Unfälle im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren.  

Auffällig ist weiterhin, dass der Anteil der meldepflichtigen Unfälle der bei der BGHW versicher-
ten Lebensmittel-Lieferdienste mit Sitz in Berlin an der Gesamtzahl der meldepflichtigen Unfälle 
bundesweit im Jahr 2021 bei 35,4 % liegt. Die BGHW weist darauf hin, dass von den bei der 
BGHW versicherten Lebensmittel-Lieferdiensten die meisten in Berlin ansässig sind. Im Jahr 
2022 liegt der Anteil dieser Lieferdienste mit Sitz in Berlin bei 23,9 %.39 

 

37 Siehe z. B.: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1135602/umfrage/bestellung-von-essen-nach-hause/.  

38 Antwort des Senats zu Frage 4 der Schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Christoph Wapler (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) vom 28. März 2023 „Rechte der Beschäftigten von Lieferdiensten“, 6. April 2023, Abgh-Drucksache 
19/15193, https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-15193.pdf. 

39 Auskunft der BGHW vom 29. Juni 2023. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1135602/umfrage/bestellung-von-essen-nach-hause/
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-15193.pdf
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3.3. Sonstige Quellenlage 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage „Gefährliche Arbeit und Arbeitsunfälle in Deutschland“ 
vom 26.01.2021 führte die Bundesregierung aus, dass ihr keine eigenen Erkenntnisse über Ar-
beitsunfälle in der Branche der Fahrradkurierdienste vorliegen. Auch würden Arbeitsunfälle von 
Fahrradkurieren und Fahrern von Lieferdiensten nach Auskunft der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) nicht gesondert erhoben.40 

Der Unfallforschung der Versicherer beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) liegen ebenfalls keine statistischen Auswertungen oder Informationen zu Stra-
ßenverkehrsunfällen mit Beteiligung von kommerziellen Lieferdiensten vor.41  

Auch das Statistische Bundesamt kann aus den vorliegenden Daten keine Informationen zu Un-
fällen mit Beteiligung von gewerblichen Lieferdiensten herausfiltern, da der Grund der Verkehrs-
teilnahme nicht erfasst wird.42 

*** 

 

40 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Gefährliche Arbeit und Arbeitsunfälle in Deutschland“ 
vom 26. Januar 2021, S. 5, Bundestags-Drucksache 19/26167, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/19/261/1926167.pdf.  

41 Auskunft des GDV vom 19. Juni 2023. 

42 Auskunft des Statistischen Bundesamtes vom 15. Juni 2023. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926167.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926167.pdf
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